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► Nr.  VO/2022/11757
öffentlich

Lübeck, 16.12.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster (JJK): Feststellung der
Jahresabschlüsse 2015 und 2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.01.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.11.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.11.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der Jahresabschluss 2015 mit einem Jahresergebnis von 0,00 € wird gem. § 92
Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

2) Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis von -54.693,38 € wird durch die Stiftung Heiligen-
Geist-Hospital (HGH) nach dazu noch ausstehender Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck zum Jahresabschluss 2015 der Stiftung HGH, ausgeglichen.

3) Der Jahresabschluss 2016 mit einem Jahresergebnis von 0,00 € wird gem. § 92
Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

4) Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis von -6.569,37 € wird durch die Stiftung Heiligen-
Geist-Hospital (HGH) nach dazu noch ausstehender Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck zum Jahresabschluss 2016 der Stiftung HGH, ausgeglichen.

5) Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungsprüfungsaus-
schuss am 21.09.2022 abschließend beraten wurde (VO/2022/11451) wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die seitens der Stiftung erwirtschafteten Erträge sind nicht auskömmlich und wurden daher
durch die immer noch solvente Stiftung Heiligen-Geist-Hospital im Rahmen des gleichartigen
Stiftungszwecks ausgeglichen.
Dies erfolgt allerdings mit dem Jahresabschluss 2016 letztmalig!

Anlagen:
Jahresabschlüsse mit Prüfberichten

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2022/11451
öffentlich

Lübeck, 08.09.2022

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der 
Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 

2015 und 2016 und der zugehörigen Lageberichte 
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie 

wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeinde-

ordnung für Schleswig-Holstein (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 

GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA hat das RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 

Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck ein. Das 

Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. in Waldhusen) und 

Kapitalvermögen. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Jahre 2015 und 2016. Diese wurden im Dezember 2020 vom 

Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand mit Unter-

brechungen von Mai 2021 bis Mai 2022 statt. 
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1.2 Vorjahre 

Die JA 2013 und 2014 wurden am 20.05.2021 von der Bürgerschaft beschlossen.1 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es hat keine ordnungs-

gemäße Inventur statt-

gefunden. 

Eine baldmöglichst 

durchzuführende 

Inventur kann für 

weitere Klarheit sorgen. 

Die Folgeinventur ist im 

April 2016 erfolgt (siehe 

Tz. 3.1). 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht von 

der vorgegebenen Glie-

derung ab. Freie und 

Zweckrücklage sind der 

Ergebnisrücklage zuzu-

ordnen. 

Freie und Zweck-

rücklage sind Bestand-

teile der Ergebnis-

rücklage. Die 

Gliederung des Eigen-

kapitals befindet sich in 

Abstimmung mit dem 

Innenministerium. 

Ein exemplarischer 

Gliederungsvorschlag 

für die Stiftung HGH 

wurde dem Innen-

ministerium im 

November 2020 vor-

gelegt. Die Verwaltung 

wird gebeten, den 

aktuellen Stand mitzu-

teilen.  

Einzahlungen (EZ) aus Rück-

flüssen von Ausleihungen 

150 TEUR für die Ent-

nahme aus einer Fest-

geldanlage wurden hier 

ausgewiesen statt bei 

den Rückflüssen aus 

der Anlage liquider 

Mittel. 

Die Anlage des Festgel-

des bei der HL endete 

2015, sodass diese 

Problematik zukünftig 

nicht mehr auftreten 

wird. 

2015 erfolgte der Aus-

weis des Rückflusses 

noch hier (siehe Tz. 

2.3.1), 2016 nicht mehr. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 27.11.2014 von der Bürgerschaft beschlossen und im Januar 2015 

dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt. Über den Haushaltsplan 2016 

beschloss die Bürgerschaft am 26.11.2015, die Vorlage beim Innenministerium erfolgte im Januar 2016. 

                                                      

1

 Vgl. VO/2021/09895. 
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2 Jahresabschluss 2015 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt 

2.1 Bilanz 2015 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-

Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 und 1.03 existieren 

nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haus-

halte der Gemeinden nicht enthalten. Freie Rücklage und Zweckrücklage sind der Ergebnisrücklage 

zuzuordnen. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreswerte stimmen mit den Schlusssalden des JA 2014 überein. 

Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresüberschuss (0 EUR) und die Finanzrechnung mit den liqui-

den Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum 

Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überprüft. 

Die geprüften Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche Posten der Bilanz, 

die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 geprüft wurden, sind: 

 Wald, Forsten, 

 Stiftungskapital, 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage und 

 Sonstige Verbindlichkeiten. 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 

 31.12.2014 Veränderung 31.12.2015 

Kontenart 171 11.326 EUR +77.545 EUR 88.871 EUR 

Die privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen stiegen 2015 stark an. Eine Erläuterung im 

Anhang erfolgte nicht. 
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Bei den offenen Forderungen handelte es sich weit überwiegend um Forderungen aus Holzverkäufen. 

Ursache für den Ausgleich der Forderungen erst in 2016 waren zum einen der Verkauf teilweise erst im 

Dezember und zum anderen die Einzahlung durch die Käufer auf städtische Konten, die erst 2016 

weitergeleitet wurden. 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

 31.12.2014 Veränderung 31.12.2015 

Kontenart 179 818.146 EUR -770.639 EUR 47.507 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen gingen 2015 um 771 TEUR zurück. Dies lag hauptsächlich 

an der Beendigung der Festgeldanlage (750 TEUR) bei der HL. Die Anlage erfolgte bei einem Kreditinstitut, 

so dass sie als Teil der liquiden Mittel ausgewiesen wurde (siehe nächste Tz.).  

13 TEUR der sonstigen privatrechtlichen Forderungen beruhen auf Vorsteuerzahlungen. Weitere 

33 TEUR entstanden durch das bis 2013 praktizierte Zahlungsprinzip, bei dem EZ für die Stiftungen bei 

der HL Forderungen der Stiftung dieser gegenüber begründeten. Die Einzahlung zum tatsächlichen Aus-

gleich dieser Forderungen erfolgte erst 2016. Bei der HL war die entsprechende Verbindlichkeit in der 

Bilanz ausgewiesen. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2014 Veränderung 31.12.2015 

Kontengruppe 18 713.540 EUR +623.262 EUR 1.336.802 EUR 

Die liquiden Mittel nahmen 2015 um 623 TEUR zu. Sie setzen sich zusammen aus einem Geschäftskonto 

mit einem Bestand von 437 TEUR (Vorjahr: 714 TEUR) und einem Kündigungsgeld in Höhe von 900 TEUR. 

Die Festgeldanlage erfolgte bis 2015 bei der HL und war bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen 

ausgewiesen (750 TEUR). Dies erklärt die Zunahme der liquiden Mittel. 

Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigungen zum 31.12.2015 

lagen vor. 

2.2 Ergebnisrechnung 2015 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergebnisrechnung ist 

rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Planansätze sind korrekt dargestellt. 
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Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Ergebnisrechnung mit den Abschreibungen im Anlagen-

spiegel und mit den Zahlen des Finanzbuchhaltungssystems überprüft. 

Im Folgenden wird die geprüfte Position dargestellt. Weitere wesentliche Positionen der Ergebnis-

rechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 geprüft wurden, sind: 

 privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 

 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 

 Ergebnis 2014 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis2015 

Kontengruppe 54 -14.279 EUR -16.603 EUR -15.128 EUR 

Es handelte sich um Verwaltungskostenerstattungen an die HL für das Personal der Stiftungsverwaltung 

und für die Leistungen des Bereichs Buchhaltung und Finanzen. 

Die Auszahlungen (AZ) lagen mit knapp 59 TEUR deutlich über dem Aufwand. Dies lag an den AZ für die 

Vorsteuer und die Umsatzsteuerzahllast, die unter die Kontengruppe 74 fallen und ergebnisneutral sind. 

2.3 Finanzrechnung 2015 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen der Produkte 

573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster, 98113200 Jahresabgrenzung Verbindlichkeiten und 99210998 

Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt über-

nommen und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Die Übereinstimmung mit dem 

Finanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

Die Differenz aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten beträgt 52.707 EUR (Zeilen 37 und 

40 der Finanzrechnung). In der Bilanz sind jedoch keine Verbindlichkeiten aus Krediten ausgewiesen. 

Diese Unstimmigkeit ist in dem falschen Ausweis des Zuschusses von der Stiftung HGH in der Finanz-

rechnung begründet (näheres siehe Tz. 2.3.3). 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht bereits im 

Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 
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 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen Dritter 

 

 Ergebnis 2014 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 2015 

Kontenart 686 0 EUR 0 EUR 750.000 EUR 

Es handelt sich um die Beendigung der Festgeldanlage bei der HL (s. Tz. 2.1.3), demnach um den Rück-

fluss aus einer Geldanlage. Die Einzahlung (EZ) hätte in der Kontenart 695 Rückflüsse von Darlehen aus 

der Anlage liquider Mittel erfolgen müssen. 

Der Ausweis wurde bereits bei der Prüfung des JA 2012 beanstandet.2  

 Fremde Finanzmittel 

 

 Ergebnis 2014 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 2015 

Kontenart 672 EZ 253.728 EUR 0 EUR 2.036 EUR 

Kontenart 772 AZ -253.888 EUR 0 EUR 0 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen ausgewiesen 

werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen oder Konten der Stiftung 

abgewickelt werden. Die Stiftung besaß seit Ende 2012 ein Geschäftskonto. Bis dahin bediente sie sich 

des städtischen Bereiches Buchhaltung und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische 

Geschäftskonten abwickelte. Es gab im Ergebnis dafür keine Zahlungen bei der Stiftung, sondern nur 

Verschiebungen von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der 

Kontenarten 672 und 772 wurde lediglich die Finanzrechnung ausgeglichen. In der Finanzrechnung 2015 

werden nun erwartungsgemäß (fast) keine Zahlungen mehr ausgewiesen. 

Im nachrichtlichen Teil der Finanzrechnung wird allerdings noch ein Bestand an fremden Finanzmitteln 

in Höhe von 498 TEUR angegeben. Dieser ergibt sich aus der Aufsummierung der Vorjahre. Da dies den 

Eindruck vermittelt, es würden noch 498 TEUR fremde Finanzmittel verwahrt, sollte der nachrichtliche 

Teil im nächsten zu erstellenden JA überarbeitet werden. 

  

                                                      

2 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2012, Tz. 2.3.1, VO/2020/08826. 
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 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen 

 

 Ergebnis 2014 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 2015 

Kontenart 692 EZ 90.200 EUR 0 EUR 107.400 EUR 

Kontenart 792 AZ -6.450 EUR 0 EUR -54.693 EUR 

Es handelt sich bei der EZ um den geplanten Defizitausgleich von der Stiftung HGH. Der Zuschuss wird 

zunächst erfolgsneutral gegen eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung HGH verbucht. Erst wenn das 

vorläufige Jahresergebnis der Stiftung JJK bekannt ist, wird der Zuschuss in Höhe des Fehlbetrages als 

Ertrag verbucht. 2015 hatte die Stiftung JJK einen tatsächlichen Zuschussbedarf von 55 TEUR. Der 

Differenzbetrag wurde 2018 von der Stiftung JJK zurückgezahlt.  

Bei den 55 TEUR auf dem Auszahlungskonto handelt es sich um die Mitbuchung bei der Erfassung des 

tatsächlichen Zuschussbedarfs als Ertrag. Mit der Einbuchung des Ertrages wurde das Konto 6148000 

und diese AZ zum Ausgleich gebucht. Tatsächlich hat zu diesem Zeitpunkt kein Zahlungsfluss statt-

gefunden, eine Sachbuchung wäre ausreichend gewesen. 

Der Ausweis in den gewählten Kontenarten 692/792 Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war bereits in den Vorjahren beanstandet 

worden.3 Der Ausweis wurde im Anhang erläutert, der Zuschuss erfolgt nur bis zum Jahr 2016.  

2.4 Anhang 2015 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. Er enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Anlagen. Auch wurde der Ausweis des Zuschusses von der Stiftung HGH in der Finanz-

rechnung erläutert. 

Im Anhang wird die Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung genannt. Der Aufwuchs des Waldes 

wird als Festwert mit 5.254 TEUR bewertet. Anmerkung: 2020 wurde der Festwert aufgelöst und in den 

Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht. 

2.5 Lagebericht 2015 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 03.12.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser ver-

mittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 

Finanzlage. 

                                                      

3 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2012 vom 18.12.2019, Tz. 2.3.3 Aufnahme und Tilgung von 
Krediten für Investitionen und Stellungnahme vom 07.02.2020, VO/2020/08826. 
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3 Jahresabschluss 2016 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

3.1 Bilanz 2016 

Formell gibt es bezüglich des Eigenkapitals noch dieselben Abweichungen vom Muster zu § 48 GemHVO-

Doppik wie im Vorjahr (siehe Tz. 2.1). 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz 2015 überein. Die 

liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahres-

überschuss (0 EUR) überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den 

Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit dem Finanzbuch-

haltungssystem überprüft. 

2016 erfolgte die erste Folgeinventur. Auf eine körperliche Inventur wurde laut Anhang aufgrund der 

Vermögensstruktur verzichtet. Für das bewegliche Anlagevermögen (Maschinen und Werkzeuge) wurde 

2018 eine Inventarliste durch körperliche Inventur erstellt. 

Das Anlagenverzeichnis enthält 20 Grundstücke. Grundbuchauszüge wurden aus Kostengründen nicht 

abgefordert. Das RPA empfiehlt zumindest den (gebührenfreien) Abgleich mit aktuellen Auszügen aus 

dem Liegenschaftskataster über das Geoportal der HL im Rahmen der Buchinventur. 

In den Wäldern der Stiftung werden vom Bereich Stadtwald regelmäßig körperliche Inventuren durch-

geführt. Die Ergebnisse sind allerdings nicht in die Inventur eingeflossen. Zuletzt hat eine Kontroll-

stichprobeninventur 2014 stattgefunden. Diese hat für den Wald der Stiftung JJK einen Bestandeswert 

von 16.517 TEUR ergeben, bei der Forsteinrichtung 2005 lag dieser noch bei 13.740 TEUR. Der 

Bestandeswert hat sich also um 20 % erhöht, ohne dass dieser Wert die Marktpreisentwicklung 

beinhaltet. Der Wert des Aufwuchses wurde im Rahmen der Inventur mit 5.254 TEUR bestätigt, ohne dass 

der höhere Bestandeswert Berücksichtigung fand. (Eine Nachfrage zur Berechnungsformel des Bilanz-

wertes, die unter anderem den Bestandeswert enthält, blieb durch den Stadtwald unbeantwortet. Die 

Veränderung des Aufwuchswertes kann daher nur überschlägig berechnet werden auf 5.971 TEUR.) Das 

gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufzustellende Inventar enthält also bezüglich des Aufwuchses nicht 

den korrekten Wert. Da es sich um eine Erhöhung des Wertes handelt, schlägt sich die Veränderung nicht 

in der Bilanz nieder (siehe auch Tz. 3.5). 

Die geprüften Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche Posten der Bilanz, 

die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 geprüft wurden, sind: 

 Wald, Forsten, 

 Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

 Freie Rücklage und Zweckrücklage und 
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 Sonstige Verbindlichkeiten. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2015 Veränderung 31.12.2016 

Kontengruppe 18 1.336.802 EUR +96.367 EUR 1.433.169 EUR 

Erhebliche Kontobewegungen auf dem Geschäftskonto (533 TEUR) wurden nachvollzogen und die 

Saldenbestätigung über beide Konten (900 TEUR Kündigungsgeld) zum 31.12.2016 lag vor. 

3.2 Ergebnisrechnung 2016 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und dem zugehörigen 

Muster. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind korrekt dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Ergebnisrechnung 

mit den Abschreibungen im Anlagenspiegel und mit den Zahlen des Finanzbuchhaltungssystems über-

prüft. 

Die Ergebnisrechnung schließt durch einen Zuschuss der Stiftung HGH in Höhe von 7 TEUR ausgeglichen 

ab. 

Die wesentlichen Positionen wurden geprüft und werden im Folgenden erläutert.  

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 Ergebnis 2015 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 2016 

Kontenarten 

441, 442 und 446 

279.550 EUR 224.700 EUR 284.931 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Erträgen zusammen: 
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Tabelle 2: Wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte 

Konto Plan 

EUR 

Ist 

EUR 

4411000/1 Mieten und Pachten 106.500 106.763 

4421000    Verkauf von Vorräten 115.000 174.069 

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich hauptsächlich um die Mieten für die Wohnungen im 

Klostergebäude (93 TEUR). Bei dem Verkauf von Vorräten handelt es sich um Holzverkäufe des Bereichs 

Stadtwald aus den Revieren Falkenhusen und Waldhusen für die Stiftung, die gegenüber der Planung 

erheblich gesteigert wurden. Die Erträge sind in der Höhe plausibel. 

Die zugehörigen EZ (Kontenarten 641, 642 und 646) überschreiten mit 358 TEUR die Erträge wesentlich. 

Ursächlich ist das Konto 6421000 Einzahlungen aus Verkauf. Bedingt ist dies hauptsächlich durch drei 

Holzrechnungen (69 TEUR). Für eine Holzrechnung aus 2015 erfolgte die EZ zunächst bei der HL und 

wurde erst 2016 an die Stiftung weitergeleitet. Zwei Rechnungen für Einschläge im Dezember 2015 

wurden erst im Januar erstellt. (siehe auch Tz. 2.1.1) 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 Ergebnis 2015 Fortgeschriebener Ansatz Ergebnis 2016 

Kontengruppe52 -270.153 EUR -262.238 EUR -225.173 EUR 

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

Tabelle 3: Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Konto Ergebnis 2015 

EUR 

Plan 2016 

EUR 

Ist 2016 

EUR 

52xx        Unterhaltung des Stiftsgebäudes 148.624 154.100 109.676 

5221000 Waldbewirtschaftung 120.891 100.000 114.508 

Mehraufwendungen im Bereich der Waldbewirtschaftung wurden durch Mehreinnahmen bei den Holz-

verkäufen gedeckt. 

Die zugehörigen AZ (Kontengruppe 72) entsprechen in ihrer Höhe (225 TEUR) den Aufwendungen. 
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3.3 Finanzrechnung 2016 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen der Produkte 

573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster, 98113200 Jahresabgrenzung Verbindlichkeiten und 99210998 

Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vor-

jahreszahlen wurden richtig dargestellt. Die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

wurde überprüft. 

Die beiden wesentlichen Positionen der Finanzrechnung (privatrechtliche Leistungsentgelte und Sach- 

und Dienstleistungen) wurden geprüft und bereits im Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungs-

positionen erläutert. 

3.4 Anhang 2016 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA und enthält die nach § 51 GemHVO-

Doppik erforderlichen Angaben. 

3.5 Lagebericht 2016 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 03.12.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt.  

Im Lagebericht wird auf die Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit von den Erträgen der Waldbewirt-

schaftung hingewiesen, nicht jedoch auf die Wertentwicklung des Waldes. Gemäß § 52 GemHVO-Doppik 

hat der Lagebericht eine umfassende Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stiftung zu 

enthalten. Er soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Die Werte 

der Eröffnungsbilanz gehen auf eine Inventur in 2004 zurück. Der Bestandeswert hat sich innerhalb von 

10 Jahren um 2.777 TEUR erhöht. Die Entwicklung des Bestandes- oder des Aufwuchswertes sollte im 

Lagebericht dargestellt werden um ein vollständiges Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung 

zu vermitteln. Hierzu bittet das RPA um Stellungnahme. 

 

4 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). In den Lageberichten wird 

der Vermögenserhalt damit belegt, dass sich das Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied nicht verändert haben. Der Erhalt des Stiftungsvermögens war in beiden 

Jahren gegeben. 

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus den Forsten 

und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und Verwaltung 

eines Stifts für alleinstehende Damen ein, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. 
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Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklage Zweckrücklage 

Jahr 

Anfangs- 

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

2007 128.002 0 9.556 137.558 114.589 0 14.333 128.922 

2008 137.558 0 51.709 189.267 128.922 0 77.564 206.486 

2009 189.267 0 18.062 207.329 206.486 81.033 27.094 152.547 

2010 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2011 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2012 207.329 0 34.744 242.073 152.547 0 52.116 204.663 

2013 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2014 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2015 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2016 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2015 und 2016 gab es keine Veränderungen bei den Rücklagen. 

 

5 Zusammenfassung 

Durch Zuschüsse von der Stiftung HGH in Höhe von 55 TEUR in 2015 und 7 TEUR in 2016 konnte die 

Stiftung JJK in beiden Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. 

Die Festgeldentnahme (750 TEUR) ist in der Finanzrechnung 2015 fehlerhaft ausgewiesen. 

Der Ausweis des Zuschusses bei der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten (107 bzw. 55 TEUR) 

im JA 2015 wird im Anhang erläutert. 

2016 hat eine Inventur stattgefunden. Die Ergebnisse der 2014 durchgeführten Bestandsaufnahme des 

Waldes sind nicht in das Inventar eingeflossen und somit auch nicht im Lagebericht dargestellt. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der 

Stiftungsmittel ergab keine Einwendungen. 

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgenden Textziffern bis zum 25.07.2022 erbeten: 
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